
Gefangenenmeuterei durch Verhaftete bzw. 
gene.
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Strafgefan-

Vorkommnisse beim Aufenthalt im Freien oder bei Führun
gen zur medizinischen Betreuung, zur Vernehmung, zum 
Besuch,

Vorkommnisse bei der Besuchsdurchführung mit Diplomaten, 
Rechtsanwälten oder Familienangehörigen,

Flucht- bzw.CAusbruc4sversuche von Verhafteten bzw. Straf
gefangenen ,

eklatante Verstöße gegen die Sicherheit und Ordnung, wie 
Inbrandsetzen, Beschädigen oder Zerstören von Gegenstän
den im Verwahrraum,

Brandausbruch in der Untersuchungshaftanstalt oder dessen 
unmittelbaren Umgebung,

Havarien oder Katastrophen in der Untersuchungshaftanstalt


